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Die Aufsichtskommission hielt während des Winters zwei

Sitzungen, die eine im Oktober, die andere im Januar, um mit dem
Yorsteher über das YVohl und Weh, das AVerden und Gedeihen
der Schülerwerkstätte zu beraten.

Dank allen diesen Herren, die in der einen oder andern Weise,
bewusst oder unbewusst zum Gedeihen der Schülerwerkstätte
beigetragen haben Mögen sie ihr bezeugtes Wohlwollen dem
Arbeitsunterricht gegenüber bewahren! Möge auch dieser Bericht, dessen

Veröffentlichung den Zweck hat, nicht nur der Schülerwerkstätte,
sondern den Knabenhandarbeitsschulen überhaupt in unserer Stadt
neue Freunde, neue Gönner namentlich in den oberen Kreisen der

Bevölkerung zu erwerben, den gewünschten Erfolg haben.

Basel, April 1893. & Rudin.

Verfassungskunde.

Im Anfang unserer kleinen Staatswesen war der Militärdienst

des Bürgers erste Pflicht. Die vielen Feldzüge und
Befestigungen von Schlössern und Ortschaften, Thalsperren etc.
verursachten aber auch ausserordentliche Ausgaben. Zur Deckuno-
derselben wurde schon früh denjenigen Bürgern, welche wegen
Gebrechlichkeit nicht kriegstüchtig waren, die Militärpflichtersatzsteuer

auferlegt. Im Kanton Bern wurden auf das Gebot der

Regierung in allen Gemeinden besondere Kriegsfonds (sog. Reisbüchsen)
angelegt für künftige Kriege. In Schwyz dehnte die Landsgemeinde
die Militärpflichtersatzsteuer schon im XIII. Jahrhundert auf die
AVitwen aus. Zu den regelmässigen Steuern kamen hin und wieder
auch noch ausserordentliche. So legten sich die Bürger von Bern
1384 eine 21/» % Vermögenssteuer auf zur Bezahlung der
Kriegsschulden, während mancher heute unzufrieden ist, wenn er dem
Staate 2 °/oo Arermögenssteuer zahlen soll. Diese Opferwilligkeit der

Yorfahren, welche neben den vielen Kriegszügen für das Gemeinwesen

zudem noch solche finanzielle Opfer brachten, zeugt von ihrem
ausserordentlichen Gerne in sinn. AVachstum und Grösse des

Staates war das Bestreben und der Stolz der Bürger und der
Hauptgedanke, der in guten und bösen Tagen sie beseelte und in Krieg
und Frieden sie zu den grössten Leistungen befähigte. So erweiterte

sich im Bürger der geistige Horizont: aus der Liebe zu seinem
Hause und seiner Familie erblühte die edle Liebe zum A'aterland.


	Verfassungskunde [Teil 2]

